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[1693 August ? ] 1 A

GUTACHTEN IM STREIT ZWISCHEN ZÜRICH UND DEN IM THURGAU REG. V
KATH. ORTEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM ABZUG DES [ 1682
ALS] PRÄDIKANT[VON BUSSNANG VERSTORBENEN JOHANN]
WIRZ

"Umb den Von denen H. Ehrengesandten der lobl . [ V] Cath . des Thurgeüws
reg . ohrten Jüngsthin Zu Baden us der Cantzly [ der Grafschaft ] Baden
Erhebt - undt Zevolg ihrer gehabten oberkheitliehen Jnstructionen ge-
theilt - und Zu handen gezogenen Praedicant =wirtzischen Abzug us dem
Thurgeüw ; Weilen hierüber die Statt Zürich bey den ohnjnteressierten
lobl . ohrten [ - damit dürften BE, FR, BS , SO, SH und AP gemeint
sein - ] ankehret , das Man die 5 Cath . Jnteressierte Zu dem Recht hal¬
ten wolte ; Jn Massen Sye von Zürich zu Baden sowohl umb das hauptge-
schäffft ] , als umb die frag ; ob diser Zustoss für das Recht gehöre
oder nit ? gedachten 5 Cath . ohrten das Recht schon Würkhlichen darge¬
schlagen , wider die Execution protestiert , undt sich uff die Verord¬
nung des beiderseits getroffnen , undt angenommnen fridensschlusses
[ =Landfriede ] de a ° 1656 bezogen haten ; Welcher dan die heitere Forma-
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lia hat.

Jn denen gemeinen Herrschafften aber , darauff sich der Landtfridt er¬
st rekhet , Jeder bey der freyen Hebung seiner Religion , undt was dero
Nothwendig anhanget lauth Landtf ridens undt a ° 1632 [ - gütlicher

Spruch zur Beilegung des Matrimonial - und Kollaturstreits im Thurgau

und Rheintal - ] auffgerichten Vertrags ohnangefochten gelassen , undt

do in selbigen herrschafften streith oder Misshäll under den Reg . Ohr-
ten vorfallen , undt der einte theil vermeinen thäte , das solches ver-

mög angeregten Vertrags von . . . 1632 durch gleiche Satz Zu Entscheiden
Wären , der ander Theil aber dessen nit gestehen wolte ; so Solle Man

deswegen nichts ohnguetes wider einander vornemmen , sondern den Zeif-
fel oder die frag , ob Es Zum Rechten gehöre oder nit , durch ohnparthy-

sche gleiche Sätz vorderst entscheiden lassen ; Undt do die Sachen Zum

Rechten Erkhent wurden , Es dan ohne Mitei darbey verpleiben , undt sol¬

che noch anleitung der Pünthen , undt landtf ridens , Authentischer Ver¬
trägen , undt Abscheidten , auch noch Recht unndt billikheit entschei¬

den , undt ausgetragen ; Jmmitelst aber , undt bis Zue dem Austrag Rech¬
tens alle Executiones , undt thättlikheiten Ein undt anderseits umb die

Jns Recht gesezte Sachen Eingestelt werden.
Fraget sich nun hierüber.

Ob dise sach Zue dem Rechtsatz gehöre , oder Nit ? [Bürgermeister und

Rat von ] . . . Zürich Meine [ n ] t Ja ; dan Eint weder seye dise frag Eine

beiderseits Erkhente Religionssach oder nit ; Sye Es Eine beiderseits
Erkhennte Religionssach ; so höre Es Zu dem gleichen Rechtsatz nit al¬

lein Krafft [16 ] 56sten , sondern auch Krafft 1632ten Vertrags ; Seye Es
aber nit Eine beiderseits Erkhente Religion =sach , sondern Welche nur

von seiten Zürich für eine solche gehalten , von den Cath . ohrten aber
für eine dem Mehr unterwürffige sach angesechen werde ; So höre es wi-

derumb für die gleiche Sätz umb dise quaestion decidieren Zulassen.

Jndessen aber solle Man widriges nichts vornemmen , undt Mit allen Exe-
cutionen Jnnhalten.

Dises vermöge der obangeregte fridenschluss , welcher Ein öffentlich,
von den ohrten besiglet , von allen seithen aber placidiert , Mehrmahls

respectivê bestättet , undt angenommen worden ; denen Verordnungen der
gleichen Jnstrumenten nit Mehr geleben wollen , seye Ein Zerrüttung des
Rhuewwäsens gemeiner Eydtgnoschafft , undt ein Anlaass Zu aller Verwir¬

rung.

Das aber das streitige Abzug geschäfft Ein Religions =sach seye , be¬
scheine sich us deme , Wan Namblichen die Praedicanten mit einer sol¬

chen Neüwerung Müessen beschwärdt werden , das solches ihren freyen be-
ruoff hemmen , undt verursachen wurde , das bald Keiner Mehr in das

Thurgeüw gehn , undt solchem last sich underwerffen wurde ; Wormit dan
Jhre Religion Einen Merkhlichen abgang , unndt hinderung Zu Erleiden
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hete , Welches wider den landtfriden , undt verträg sträbe , von denen
die freye Religions =Uebung Zugeben werde . . .
Von seithen der Cath . ohrten aber haltet man darvor , das dise sach nit
Zu Einem gleichen satz höre , sondern das solche als Ein pur politi¬
sches wäsen , undt Ein ohndisputierlich hochoberkheitliches Regale von
der freyen Disposition der hochen obrikheiten , also von denen Majoren
dependiere ; Dahero das dise frag der Verordnung des fridenschlusses
von a ° 1656 gar nit underworffen seye ; Danne.
1 .mo . . . seye bekhant , das seit a . ° 1656 der gleichen Streitfragen,

undt welche wohl Mehreren Scheins der Religion gehabt , als gegen-
würtiges abzug =geschäfft uff der paan gewesen , bey dero ErÖrter-
undt usmachung , Man disen fridenschlus Niemahls habe in anzug
kommen lassen , sondern das darvon allzeit abstrahiert worden.

2 . ° So stehe die Verordnung des angeregten [ 16 ] 56sten fridenschlusses
uff Einem inpatticab il i , undt ohnerheblichen fuoss Jn Massen , so
lang man zwiischen den scheidtrichteren Rheinen Obman stellen
khan , Eben so lang wurden alle Sachen Jndecis , undt Einfolglich
alles in purer Verwirrung pleiben ; undt dises ist kheine Einbil¬
dung , von der ohngewüssheith , des Zukünfftigen , sondern also
wahr;

3 . mo  Das , dritens , als diser fridenschluss Eben in dem 4 . ten articul 3 ,
do Er von Ermelter Verordnung des rechtnemmens redet . Zu den da-
mahls geschwebten vilen streitikheiten die schidrichter würkhli-
chen Ernambset , undt was sye Thuen solten , vorgschriben hate , Sye
in Jhren . urthlen von uffgang bis Zu Nidergang von Einander gefal¬
len , undt in Einer von den lob . Schidohrten , welche das geschafft
von den schidrichteren ab , undt wider Zu Jhren handen gezogen,
daruf Ervolgeten vier Jährigen handlung nit Möglich gewesen , die
selbe Sachen Jemahls Zu einem End Zu bringen , undt noch heüt Zu
tag Jndecis pleiben , also das der Mehr angezogne [ 16 ] 56ste fri-
densschluss umb die disöhrtige Disputation ohne alle würkhung ge-
pliben , undt gleichsamb wegen seiner vorgeschribnen , ohnerhebli¬
chen formalitet Jn seiner bliieth erstikhet;

4 . ° Man wolle aber . . . sich in denen doruff Ervolgeten actis Erse-
chen , undt Mit Neunen was wegen der A . ° 1660 Zu Frauwenfeldt sich
Ergebnen Störey 4; Jn der handlung umb den Schlossbuw zu Baden
[das Schloss Stein gemeint , das damals von den in Baden mitreg . V
kath . Orten zur Festung ausgebaut wurde und insbesondere den Un¬
willen Zürichs erregte] 3 ; Jn dem bald [ d . h . 1663 ] hierüber Er-
volgten Rappeler ischen Rinderraub [ - Streit um die Rinder von Pe¬
ter Rappeler von Frauenfeld zwischen den im Thurgau reg . V kath.
Orten einerseits und Zürich anderseits - ] 3 , Jn dem bekhanten Wi-
goltingischen Handel [ von 1664 ] , undt so vilen anderen gehandlet,
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unnd tract iert worden , so wirdt Man heiter finden , das der alten
undt vorhärigen Regierung ihr gebührenden platz gestattet , undt
im Julio a° 1660 [ anlässlich der Jahrrechnung in Baden ] ? lobl.
Statt Zürich den offt Erwändten fridenschluss anziechen wollen,
heiter bedeütet worden , das Man den bauw (des Schlosses Baden)
per Majora Zu Erkhennen habe , undt gnugsamb bekhant seye , Jn was
Esse der gemelte fridenschluss gehalten seye.

5 . ° Dahero gleich wie der so offt angeregte fridenschluss ohne würk-
hung gepliben , der alten Regierung aber Jhr gehöriger gang gelas¬
sen , undt denen Majoren in denen Sachen , Jn welchen es sich ge¬
bühret , Jhr Platz gestattet worden , wirdt undt woll billich uff
die vor , undt nach uffrichtung desselben Jnstruments gefüehrte
praxin , undt üebung Mehrer geschechen , als auff dessen Verordnung
geschauwet werden , welche ohnpracticierlich , alle Regierung hem¬
men, undt gemeine Verwirrung , undt Zerrüttung ohnentpärlicher
dingen in Eine lobl . Eydtgnoschafft Einfüehren Müesste.

6 . ° Dan . . . Nothwendig bey so Zerfallenden Urthlen alle Sachen , unndt
geschäfft ohnausgemacht , undt Zu Eüsserstem Spott , Schaden , undt
Verwirrung hangen Müessten gelassen werden , also wan Ein so hei¬
ter , ohndisputierlich , undt Zu allen Zeithen für anders nit als
Ein Erkhentes hochoberkheitliches Regale under dem vorwandt der
Religion denen hochen Obrikheiten [ d . h . den im Thurgau reg . Or¬
ten ] solte Khönne in das Recht gezogen , undt Einvolglich gehemmet
werden ; wie leicht ist nit Zu sechen , Ja Wer Erkhennet nit ? das
under der Sonnen Rhein sach Mehr sein khönne , welchem nit der
Mantel der Religion khönne angezogen , undt so dem lobl . Standt
Zürich allein nit gefallet , was übrigen mitreg . lobl . ohrten
sambtliehen gefallet , alles unndt Jedes in Ein Disputat , von die¬
sem in Ein Rechtsatz undt von solchem in Eine ohnausgemachte
Ewigkheit gezogen werden , do doch Jedem ohrt der reg . ohrten ab¬
sonderlichen Jn disen gemeinen Herrschafften Eben so vill , undt
nit minder , Recht gebühret , als lobl . Stand Zürich , Nämlichen al¬
lein , dahin angesechen , Umb darmit Zubehaupten , das alles nach
dem willen dises Einigen lobl . Standts Jn denen gemeinen herr¬
schafften gehen , die alte Regierungsform wider Pünth , undt ver¬
trag getränget , undt übrige mitreg . . . . ohrt Jn Jhren alten Rech¬
ten , befüegsamme , undt Oberkheith sich umb Mehrer dan das halbe
geminderet , oder was gar Zu nichts gerichtet sechen Müessind.

7 .mo  Wie aber die lobl . Cath . ohrt anders Nie mahlen gesuecht haben,
als by dem Jenen Einfeltig , undt ohngekränkhet Zu verpleiben , Wo¬
hin Sye Gott , undt Jhre liebe Vorderen durch Jhr so theüwr ver¬
gossen bluoth Mit undt nebent übrigen lobl . freyen , Souverain
undt Jndependierenden Eidtgnossischen ohrten gesetzet hat , ohn
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wiissend was Ein praedominat Jn lobl . Eydtgnoschafft seye ; Also
seind , undt pleiben Sye Jederweilen in aller wahrer auffrichtik-
heith gemeint , undt seind Jn treuwen Urpietig , gegen Meniglichen
absonderlichen aber gegen ihren allerseits . . . [ geschlossenen]
Pündt , friden undt verträg , Ehrbarlich Zu halten , des Eydtgn.
Rechtens noch anleitung Ebengedachter Pündt , undt vertrügen Nie¬
manden abzusein , wie , wo, undt wan die selbe in gesundem ver-
standt Ein solches vorschreiben.

Damit Man aber gantz grundtlichen Erkhennen , wan der dikh Erwähnte
[16 ] 56te fridenschluss auch Einige würkhung oder Standt haben Könte,
oder solte , das die vertierende frag umb der Praedicanten abzug Jn dem
Thurgeüw , auch noch Disposition des Ermelten 1656sten Jnstruments dem
Recht gleichen Sätzen , nit underworffen , undt dahero nit ohnrechtlich,
Wie lobl . Statt Zürich usgibt , sondern Recht , befüegt , undt wohlgethan
seye , was die lobl . Cath . dis ohrts mit dessen beziechung gethan , undt
gewürkhet haben;
Als wirdt Erstlichen der gleich anfangs angezogne 4 . articul us dem
[16 ] 56sten Fridenschlus wohl Zubetrachten , und darby Zu beobachten
sein , das der selbe sich vollkommen uff den vertrag 1632 lendet , den¬
selben anziechet , bestätet , unnd noch dessen anleitung das Recht zu
gleichen Sätzen verordnet , Wie nun dises gantz pur , undt richtig , also
ist Erforderlich , das Man höre , was deshalber der Ermelte 1632ste ver¬
trag sage ; dessen formalia sein dise.
Des Ersten soll , undt mag die glaubensbekhantnuss U g 1 E. der Statt
Zürich Jn den gemeinen herrschaften des Thurgeüws , unndt Rhynthals
ohngehindert , undt sicher sein , undt selbiger Religion underthanen bey
Jhrem gottsdienst , undt freyer Religions - Uebung auch allem was der
selben Nothwendig anhanget rüöhwig , undt von Meniglich ohngehindert
leben , undt verpleiben krafft landtf ridens .
Demnach sollend die reg . ohrth gemeiner Herrschafften des Thurgeüws
undt Rhynthals in fürfallenden Sachen handlen , undt Erkhennen , Richten
undt Urtheilen , undt Ein Mehr Ein Mehr sein , undt pleiben , wie von Un¬
seren altforderen herkommen , wo feehr aber Jrrung , undt gespän , von
obgedachten Evangel . Religion , undt glaubens Sachen , oder dero Noth-
wendigen anhang , do von im landtfriden nit gnugsame lüterung Zu fin¬
den , sich Zutragen möchten , soll Rhein urthel in selbigen gestelt son¬
dern solcher streitigkheit halber ein fründtlicher verglich anfängk-
lich nit statt haben mag , sollent , undt mogent sye demnach von undt us
Jhnen selbsten vermög der Pünthen undt landtsfriden , oder unparthyi-
schen ohrten von beiden Religionen gliche Sätz , undt Richter noch al¬
tem gebrauch , undt geüebtem herkommen Erkhiesen , Sye güetlich old
Rechtlich Jn Entstandenen gespänen Zuentscheiden;
Diser articul begreiffet drey membra; das Erste das die Religion der



94/102

Statt Zürich im Thurgeüw , undt Rhynthal ohngeh inderet , undt sicher
sein , auch krafft landtf ridens die underthanen hey freyer üebung ihrer
Religion , undt was der selben Nothwendig anhanget , Rhüewig , undt ohn-
gehindert verpleiben sollen.
Das andere Jst , das Ein Mehr Ein Mehr sein , undt pleiben , undt die
reg . ohrth in fürfallenden Sachen handlen , Erkhennen , richten , undt
urtheilen sollen , wie von altem herkommen.
Das drite Jst , das in Spänen von Jhrer Religion undt glaubens Sachen,
oder dero Nothwendigem anhang , davon ein landtfriden nit gnugsamme lü-
therung Zu finden , güeth = old Rechtlicher usstrag von gleichen Sätzen
solle gethan werden.
Ueber dises ist fernere Nothwendig Zu hören , wie die beide Cath . H.
Sätz [ Johann Daniel von Montenach , von Freiburg , und Johann Jakob vom
Staal , von Solothurn ] , welche [ anlässlich der Beilegung des Matrimo¬
nial - und Kollaturstreites im Thurgau und Rheintal an der eidg.
Schiedskonferenz vom 7 . September in Baden ] ** den Vertrag de a° 1632
machen helffen , das wörtlin , was Jhrer Religion Nothwendig anhanget;
a° 1651 [ anlässlich der Beilegung des üttwiler - und Lustdorferhandele]

Q . ..
Erlütheret , undt authentisch von sich geben haben , die formalia sein
dise . . . [ : ]
Namblichen , das Es bey unns Kein ander Meinung , undt verstandt bey dem
worth , undt was Evangel . Religion Nothwendig anhanget , nit gehabt , als
was selbiger Religions Exercitia Essentialiter ohnabsönderlich unndt
ohnentpährlich Zu stehen soll , undt Muess , als Zue Verrichtung ihres
gottsdiensts vonnöthen habend , Exempli gratiâ Einer Kirchen , Cantzeis
und dergleichen Zu Eigentlicher Essenz , undt Substanz erforderlich,
undt inseparabiliter Nothwendigen Sachen , wie der . . . Uebung Jhrer Re¬
ligion der buochstaben Zugibt , dar wider Man Jhne auch anderwertiger
articul des glaubens zu praescribieren per Majora vota Krafft landt-
fridens unbefüegt sein wurde andere Zufällige accidentalische Zur Ei¬
gentlichen Substanz der selben religion mit , oder ohne mitel anhangen¬
de Nebensachen hierinnen usgeschlossen nit gemeint noch begriffen,
sonder Es Wir darby auch Einfeltig alles laut landtfridens bewenden
lassen etc.

Nun fraget sich , ob dan , wan Ein Praedicant in dem Thurgeüw abstirbt,
undt seine us dem landt Ziechende Erben den abzug von dessen nachge-
lassnen ligenden güetteren , Zins brieffen , unnd Zinstragenden schul¬
den , den abzug Zahlen Muoss , wie Jhne alle andere auch us den lobl.
reg . ohrten selbsten , undt von beiden Religionen gantz ohnverschiden
Entrichten ; dises Eine der Religion Nothwendig , anhengige , oder Eine
Essential Religionssach ; oder aber Eine fürfallende sach seye , darumb
Ein Mehr Ein Mehr sein , und pleiben solle , wie von altem herkommen;
Das Es Kheine Nothwendig der Religion anhengig , sondern Eine dem Mehr
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Underworffne sach seye , bescheinet sich us volgenden gründen . . . [ : ]
1 ,mo  Erstlichen weilen . . . von allen Zeiten hero in Abzugs =sachen des

Thurgeüws , undt anderer gemeinen Herschaften anderst nit als per
Majora Erkhent , wegen der Religion , do Es der Statt Zürich Reli¬
gionsgenossen betroffen , Niemahl Einiger abzug gethan , oder des¬
sen Einige Difficultet , oder darfür geachtet worden.

2 . ° Das dises der Freyen Religion - Uebung , so wenig Zuwider , oder dero
so wenig benöthigter dingen anhanget , Als wenig Zu der Religions=
Uebung Einem particolaren ligende güether , Zins , oder Schulden¬
brief f , undt Zwaren Just in selbigem ohrth von Nöthen , alwo Ein
solcher wohnt , oder man wolte sagen , das Einer , so nit ligende
güether , Zins , oder Schuldbrieff Jn dem ohrth , wo Er wohnet , be¬
sitzet , seine Religion nit Eben so wohl verrichten khönne , als
aber Einer , welcher der gleichen Jnnhat;

3 . ° Wan umb Einen Abzug Zu Erkhennen , den selben Zu setzen , oder uff-
zuheben , Minderen , oder Zuo mehren Mit hochoberkheitlich , pur Ci¬
vil , undt Politisch , das Ja under der Sonnen anders nit mehr sein
khan , welches von dem Mehr dependieren khönne , undt also das an¬
dere Membrum des angeregten lsten articuls Jn dem [ 16] 32sten ver¬
trag gantz ohnnütz , undt überflüssig.

4 . ° Das gleich wie Man nit Sagen khan , ob Zware Jn anderen gemeinen
Herrschafften der Praedicanten Erben , den Abzug geben , das darum-
ben Sye Praedicanten Jhren Religions =Verrichtungen nit ohngehin-
dert nachgehn können , Eben so wenig Ein solches von den Praedi¬
canten im Thurgeüw khönne vorgeschützet werden;

5 . ° Undt was soll doch Einem H. Praedicanten in seinem leben an der
freyen Religions =Uebung , undt seinen Verrichtungen verhinderen
mögen ? wan noch seinem Absterben dessen Erben den Abzug Zahlen
Müessen?

Wan Nun us disem undt noch vill Mehrerem heiter Zusechen , das dises
gar Keine Religions = oder landtfridliche sach seye , Jn Massen den
lobl . Cath . ohrten noch sag undt Eigentlichem verstand des 1632sten
Vertrags , Kein Recht Zugemuethet werden Khan , oder Sye wurden durch
die Majora wider den Landtfriden etwas Erkhennen wollen.
Also ist mit hundert Exemplen , undt Einer gantz Zierlichen praxi Jn
handen Zu bescheinen , das die Erkhantnus der lobl . ohrten Je undt all-
wegen , gölten , undt Jhre Würkhung gehabt habe , wo die Sachen gar Einen
nächeren Schein der Religion getragen , als aber mit einiger fueg disem
gegenwürtigen mag angethan werden.
Hingegen ist gantz nit widersprochen , sondern dem friden , undt Verträ¬
gen auch Mehrmahls gethanen Erkhlärungen gemäs , von welchen Man gar
nit abweichet , sondern der selben uffrichtig gestehet , wo Man in
landtfridlichen Religions =sachen sich nit von selbs vereinbaren möch-

IGo



te , undt was durch landtfriden , verträg , undt authentische abscheidt
nit bereits gerichtet , undt an seinem orth , das durch das ohnparthyi-
sche Recht Zu gleichen Sätzen , wo die güethe ohnverfengkhlich , denen
Pünth , landtfriden , verträg , undt Abscheidten gemäs , undt noch dero
anweys die selbe usgetragen werden sollen ” .

1) Da sich dieser Streit von 1684 bis 1693 hinzog - s . EA VI 2 , 1771 - 1776 -
ist es schwierig , das Dokument präzis zu datieren . Am weitaus ausführ¬
lichsten wird dieser Handel aber in den gedruckten EA unter der am 26.
August 1693 begonnenen Tagsatzung der XIII Orte in Baden behandelt , wo
verschiedene auch in vorliegendem Dokument angeführte Gedankengänge auf¬
gegriffen werden , s . ebenda 488 (Nr . 265 ) , spez . 488 a . Stadt und Amt
Zug war an dieser Tagsatzung übrigens u . a . auch durch Beat Kaspar Zur¬
lauben vertreten.

2 ) S . EA V 2 , 1541 (Art . 218)
3 ) s . EA VI 1 , 1633 (Beilage Nr . 9 ) spez . 1635 Art . 4
4 ) s . ebenda 1201 Art . 502
5 ) s . ebenda 506 (Nr . 306 ) , spez . 1318 Art . 263 . Stadt und Amt Zug war an

dieser Jahrrechnung nicht durch Beat II . Zurlauben vertreten.
6) s . AH 76/79 Anm. 1 7) s . Anm. 4
8) s . EA V 2 , 705 (Nr . 605 ) . Beat II . Zurlauben war auf dieser Konferenz

einer der Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug.
9 ) S . AH 78/83

AH 94 , 237 - 244 Blatt 244 leer
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